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Das Bombardement von Zanzibar.

Über das am 26. August erfolgte Bombardement

Ton Zanzibar dringen erst jetzt nähere

Nachrichten aus Privatbriefen und sonstigen Mitteilungen

an die Öffentlichkeit und ein Überblick

über den Hauptinhalt erscheint daher

vielleicht um so mehr nicht ohne Interesse, da

die deutsche Inschutznahme des Thronprätendenten

Said Bargash vielleicht ein diplomatisches

Nachspiel haben wird. Das Bombardement war
ein Gewaltakt Englands, um einen ihm genehmen

Snltan an die Spitze der seinem Protektorat
unterstehenden Insel zu stellen. Es repräsentiert

von neuem die Herrschaft Englands auf
den Meeren, denn sowohl französischerseits wie

auch deutscherseits war man, wie es scheint,

nicht nur in den betreffenden Konsulaten von

Zanzibar, der Thronbesteigung Said Bargashs

günstig gesinnt. Allein England auf Zanzibar

ein Paroli bieten zu wollen, schien bei

dessen maritimer Machtfülle ausgeschlossen und

war wohl auch keinen Moment beabsichtigt. Der

Sultan Ahmed ben Twaini, der unter dem

englischen Protektorat über Zanzibar herrschte, war

bekanntlich am 24. August nach kurzer Krankheit

gestorben, und der legitime Sohn des

frühern Sultans Bargash, Said Khaled ben Bargash,
nahm die Thronfolge für sich in Anspruch.
Bereits vor drei Jahren hatte er einen Versuch

unternommen, auf den Thron zu gelangen, der

jedoch von den Engländern rasch unterdrückt
wurde. Zwei bis drei Tage vor dem Tode

Âhmeds waren die Parteigänger Said Bargashs

in dessen Palais gedrungen, um sich der

Thronbesteigung Said Hamonds, der sich, obgleich

kränklich und teilweise gelähmt, der Gunst der
englischen Regierung erfreute, zu widersetzen.
Der englische Admiral Rosen, dessen Geschwader,
bestehend aus dem Panzerkreuzer Saint George
von 7700 Tonnen mit 36 Geschützen, dem Kreuzer
3. Klasse Racoon von 4500 Tonnen mit IG
Geschützen, der Schraubenkorvette Swallow, von
1130 Tonnen mit 16 Geschützen, dem Kreuzer
3. Klasse Philomel von 7500 Tonnen mit 22
Geschützen, und dem Kanonenboot 1. Klasse
Trush von 1200 Tonnen und 10 Geschützen, vor
dem Kanal von Mozambique kreuzte, wurde in
aller Eile herbeibeordert. Er traf am Abend
desselben Tages in Zanzibar ein, an dem sich
Khaled ben Bargash des Thrones bemächtigt
hatte, und sandte demselben unmittelbar nach
seiner Ankunft sein Ultimatum, indem er ihm
erklärte, dass wenn er nicht an Bord des Ad-
miralschiffs St. George seine Unterwerfung
erkläre, tdie Stadt bombardiert werde und dass

der erste Kanonenscbuss am andern Morgen
abgefeuert werden würde, wenn es am nächsten

Morgen auf der Turmuhr des Palais 9 Uhr sei,
Said Bargash, der verblendeter Weise davon überzeugt

war, dass der englische Admiral seinen

Drohungen keine Folge geben werde, antwortete
mit einer Proklamation, die seine Mitbürger aufforderte,

die Europäer in Zanzibar zu massakrieren,
wenn die Engländer einen einzigen Kanonen,
schuss abfeuerten. Am andern Morgen um 8 Uhr
sandte der englische Admiral einen Parlamentär
ins Palais, der damit beauftragt war, dem Usurpator

den Inhalt des Ultimatums zu bestätigen.
Er sah darauf eine Anzahl Eingeborener in See

gehen und war überzeugt, dass sie die
Unterwerfung des Sultans brächten; allein gegen alles
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